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Gebührenbescheid

Ortsname: Potsdam Ihr Zeichen:

Vorhaben (Bezeichnung) : Grundstücksüberprüfung: Serielle Hüllensanierung

mit Ersatzbalkonen und Außenanlagen

Reg./RPL—Nr.: 2026 0667 0000

Für die beiliegende Stellungnahme zur Kampfmittelbelastung lege ich auf der

Grundlage des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg (GebGBbg) vom

07.07.2009 (GVBl. Teil 1 Nr. 11 S. 246 ff.) in Verbindung mit $ 1 Abs. 1 der

Verordnung über die Gebühren für öffentliche Leistungen im Geschäftsbereich

des Ministers des Innern und für Kommunales (GebOMIK) vom 21.07.2010

(zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2016, GVBl. Bbg. II Nr. 34 S.16)

nachfolgende Gebühren fest:

Tarifstelle Bezeichnung Gebühr in Euro

10.1.1 Stellungnahme ohne 50,00 €

Luftbildauswertung und Ortsbegehung,

ohne Archivabfrage.

Dabei handelt es sich um eine Gebühr, deren Höhe sich allein nach der Art und

dem Umfang der durchgeführten Maßnahmen bestimmt.

Zahlungsgrund:2 6 8 0 4 0 0 01442646
(bei Anfragen bitte immer angeben).

Der hiernach fällige Betrag von 50,00 € ist bis zum 06.04.2026 unter Angabe des

Zahlungsgrundes auf das nachfolgend genannte Konto zu überweisen (siehe

Seite 2);
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Zahlungsempfänger: Landeshauptkasse Brandenburg

Kontonummer: 7110403610

BLZ: 300 500 00

Geldinstitut: Landesbank Hessen Thüringen (Helaba)

IBAN:; DE85 3005 0000 7110 4036 10

BlC: WELADEDDXXX

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Zentraldienst der Polizei,

Kampfmittelbeseitigungsdienst, Am Baruther Tor 20, 15806 Zossen schriftlich, in

elektronischer Form nach 8 3a Abs. 2 VwVfG, schriftformersetzend nach 8 3a

Abs. 3 VwVfG und 8 9a Abs. 5 OZG oder zur Niederschrift einzulegen. Die Frist

wird auch durch Einlegung beim Zentraldienst der Polizei, Am Baruther Tor 20,

15806 Zossen, gewahrt.

Hinweise:

Der Gebührenbescheid ist gem. $ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung

sofort vollziehbar, da es sich um eine Anordnung von öffentlichen Kosten handelt.

Die Erhebung eines Widerspruchs entfaltet somit keine aufschiebende Wirkung.

Sie sind auch in diesem Fall zur fristgerechten Zahlung verpflichtet. Die Erteilung

von Bescheiden über Widersprüche gegen Kostenentscheidungen ist nach

Tarifstelle 1.3.1 der GebO Ml gebührenpflichtig, wenn und soweit sie

zurückgewiesen werden.
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Ortsname: Potsdam

Straße: Biberkiez 31—37

Flur: — 10 Flurstück: 285

Vorhaben:; Grundstücksüberprüfung: Serielle Hüllensanierung mit

Ersatzbalkonen und Außenanlagen

Ihr Zeichen:

Reg. / RPL—Nr.: 2026 0667 0000

(bei Schriftwechsel bitte angeben)

Ihr Schreiben vom: 17.02.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

das von Ihnen beantragte Grundstück/Vorhaben liegt nach derzeitigen

Erkenntnissen nicht in einer Kampfmittelverdachtsfläche.

Sollten Sie die Antragstellung aufrecht erhalten, ist eine entsprechende schriftliche

Information innerhalb der nächsten 4 Wochen Ihrerseits erforderlich.

Eine Stellungnahme zur Ermittlung der Kampfmittelbelastung eines Grundstücks

ist It. Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen im Geschäftsbereich

des Ministers des Innern und Kommunales gebührenpflichtig.
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